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Bike-Tour statt langer 
Präventionsvortrag
Die Brüder Yannick und Kevin Zürcher aus Schübelbach möchten mit einer Bike-Tour durch das Bündnerland 
auf das Risiko eines Schädel-Hirn-Traumas aufmerksam machen und zugleich Spenden sammeln. 

von Nicole Reichmuth

E inen Velohelm zu tragen, 
ist lebenswichtig. Dies ist 
die wesentliche Botschaft 
des Präventionsprojekts der 
Brüder Yannick und Kevin 

Zürcher. Jährlich ziehen sich in der 
Schweiz über 1000 Velofahrer ein Schä-
del-Hirn-Trauma zu. Dabei handelt es 
sich um eine Verletzung am Kopf, bei 
welcher Gehirn, die Hirn häute, die 
Blutgefässe im Gehirn und der Schä-
delknochen beeinträchtigt werden. 
Die Verletzung entsteht durch eine 
Gewalteinwirkung am Kopf. Die meis-
ten Schädel-Hirn-Verletzungen gesche-
hen durch Unfälle im Strassenverkehr, 
durch Sport- oder Arbeitsunfälle. Da-
von sind ungefähr ein Viertel mittlere 
bis schwere Fälle mit schweren körper-
lichen, sozialen und finanziellen Fol-
gen. Der Velohelm könnte einen Teil 
dieser Verletzungen verhindern. 

Hintergrund und Beweggründe
Mit ihrem Projekt möchten die beiden 
Brüder einerseits darauf aufmerksam 
machen, wie wichtig das Tragen ei-
nes Velohelms ist. Andererseits möch-
ten sie mit ihrer Aktion Spenden für 
Schädel-Hirn-Trauma-Patienten sam-
meln. «Im Rahmen meines Physiothe-
rapie-Studiums an der ZHAW (Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften) Winterthur habe ich mich 
bereits mit dem Thema Schädel-Hirn-
Trauma auseinandergesetzt. Im Neuro-
logie-Praktikum diesen Herbst werde 

ich dann auch mit Betroffenen arbei-
ten», erklärt Yannick Zürcher. Sein Bru-
der sei leidenschaftlicher Rennvelofah-
rer. Er habe bereits an vielen Rennen 
teilgenommen und sei auch des öfteren 
schon gestürzt. Da er jedoch ständig ei-
nen Helm trage, sei er zum Glück im-
mer ohne schwerwiegende gesundheit-
liche Folgen davongekommen. So ent-
stand die Idee, welche sofort auf offe-
ne Ohren gestossen sei. «Ich habe mich 

erkundigt, welche Organisationen es in 
der Schweiz gibt und bin auf Fragile 
Suisse gestossen. Die Verantwortlichen 
waren von unserer Idee begeistert. Die 
Zusammenarbeit läuft sehr gut», er-
klärt der Student weiter. 

Die schweizerische Vereinigung Fra-
gile Suisse und ihre zehn Regionalver-
einigungen engagieren sich in der gan-
zen Schweiz für Menschen mit Hirn-
verletzungen und deren Angehörige. 

Wie bereits erwähnt sammeln die 
Brüder durch diese Spendenaktion 
Geld für Schädel-Hirn-Trauma-Patien-
ten. So kann pro zurückgelegter Kilo-
meter gespendet werden – mit einem 
Einzahlungsschein oder online. Die ge-
samte Spende kommt ausnahmslos 
Fragile Suisse zugute und fliesst in den 
Nothilfefonds für Schädel-Hirn-Trau-
ma-Patienten. 

250 Kilometer und 
9500 Höhenmeter
Zürcher hat schon lange einmal im 
Bündnerland eine Bike-Tour machen 
wollen. Deshalb sei schnell klar gewe-
sen, dass die Strecke irgendwo dort 
durchführen werde. «Mit einer App 
habe ich eine Route herausgesucht, die 
mir gefällt, mich interessiert und trotz-
dem ein wenig herausfordernd ist.» 
Als er die Idee seinem Bruder erzählt 
habe, sei dieser sofort begeistert gewe-
sen und habe ihn begleiten wollen. 

Über vier Etappen und mehre-
re Gebirgspässe werden die beiden in 
vier Tagen von Chur über den Glas-
pass nach Versam, weiter nach Flims 
und schliesslich nach Bad Ragaz fah-
ren. Insgesamt werden sie circa 250 Ki-
lometer und 9500 Höhenmeter zurück-
legen. Der höchste Punkt der gesam-
ten Tour sei auf dem Tomülpass mit 
2411 Meter über Meer  erreicht. «Ich 
werde mich schon vorbereiten müssen, 
ich bin eigentlich Fussballer», lacht 
Zürcher, «aber ich habe ja  genügend 
Zeit in den Ferien.» Die Tour ist vom  
5. bis 8. August geplant. Wenn ihnen 
das Wetter jedoch einen Strich durch 
die Rechnung machen würde, wären 
sie gezwungen, die Tour um ein paar 
Tage zu verschieben. Dies ist auch der 
Grund, wieso noch nicht alle Unter-
künfte gebucht sind. «Wir haben den 
entsprechenden Hoteliers gesagt, dass 
wir Anfang August kommen würden. 
Manchmal übernachten wir auch bei 
Kollegen», so Zürcher. 

Mehr Informationen zur Spenden-
aktion sind unter www.fragile.ch zu 
finden.

Yannick und Kevin Zürcher mit den von der Organisation «Stadthelm» gesponserten 
Velohelmen.  Bild Fragile Suisse

«Ich werde mich 
schon vorbereiten 
müssen, ich 
bin eigentlich 
Fussballer.»
Yannick Zürcher 
Physiotherapie-Student

Kinderschänder muss nach Entscheid des 
Bundesgerichts 45 Monate hinter Gitter
Während dreier Jahre hat ein Vater seinen Sohn sexuell missbraucht. Nun hat das Bundesgericht entschie-
den, dass die Schwyzer Justiz den Kinderschänder zu Recht drei Jahre und neun  Monate hinter Gitter schickt.

von Urs-Peter Inderbitzin

Das Leben des Knaben muss ein Marty-
rium gewesen sein. Im Alter zwischen 
10 und 13 Jahren, teilweise schon frü-
her, wurde der Knabe von seinem eige-
nen Vater immer wieder sexuell miss-
braucht. Die Übergriffe hatten im El-
ternbett in Gegenwart der Ehefrau be-
gonnen, als der Knabe gerade mal acht 
Jahre alt war. Später missbrauchte der 
heute 59-jährige Vater seinen Sohn im 
Kinderzimmer. Dabei wartete er je-
weils, bis die Ehefrau das Haus verlas-
sen hatte. 

Sexuelle Handlungen 
unter der Dusche
Bereits im Vorfeld erregte er sich da-
ran, dass er seinen Sohn aufsuchen 
würde. Später kam es zu Vorfällen un-
ter der Dusche; damals hatte sich der 
Knabe bereits an die sexuellen Hand-
lungen gewöhnt, heisst es im Urteil des 
Schwyzer Kantonsgerichts. Der Knabe 

hatte die sexuellen Handlungen klar 
abgelehnt, hoffte jedoch auf ein besse-
res Verhältnis zu seinem Vater. Er er-
duldete die Übergriffe aufgrund des 
vom Vater ausgehenden, psychischen 
Druckes.

Strafanzeige Jahre nach 
den Übergriffen
Jahre nach den Übergriffen, die ab 
1998 und insbesondere zwischen 2000 
und 2002 stattgefunden hatten, reichte 
das Opfer gegen seinen Vater Strafan-
zeige ein. Das Strafgericht Schwyz ver-
urteilte den Vater im Mai 2015 wegen 
mehrfachen sexuellen Handlungen 
mit einem Kind, wegen sexueller Nöti-
gung und wegen Pornografie zu einer 
Freiheitsstrafe von vier Jahren. Spä-
ter reduzierte das Schwyzer Kantons-
gericht die Strafe auf drei Jahre und 
neun Monate, weil es den Mann vom 
Vorwurf der Pornografie freisprach. 
Ausserdem wurde der Vater verurteilt, 
seinem Sohn eine Genugtuung von 

20 000 Franken zu bezahlen. Der Ver-
urteilte akzeptierte diesen Entscheid 
nicht und rief das Bundesgericht an. 
Dort forderte er, er sei vom Vorwurf 
der sexuellen Nötigung freizusprechen 
und mit einer Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren und sechs Monaten zu bestra-
fen. Ausserdem sei die Genugtuung auf 
10 000 Franken zu reduzieren.

Wie die Sau durch das 
Dorf getrieben
Das Bundesgericht hat die Beschwer-
de nun vollumfänglich abgewiesen 
und insbesondere auch die Verurtei-
lung wegen sexueller Nötigung bestä-
tigt. Die Tathandlung bestand darin, 
dass der Vater den Sohn zu Analver-
kehr genötigt hatte. Ohne Erfolg blieb 
auch der Einwand, die Strafe sei zu 
hoch ausgefallen. So machte der Va-
ter unter anderem geltend, er habe 
aufgrund eines Vorfalls vom 25. Juni 
2014 bereits Busse getan. Damals hatte 
der Sohn seinen Vater gezwungen, den 

Oberkörper freizumachen und ihm 
mit einem schwarzen Filzstift «ich bin 
ein pädophiler Kinderschänder» auf 
den Rücken geschrieben. Anschlies-
send jagte der Sohn den Vater mit ei-
nem Blackenstecher durch das Dorf. 

Höhe der Genugtuung 
ebenfalls angemessen
Das Schwyzer Kantonsgericht hatte die-
sen Vorfall als leicht strafmindernd be-
rücksichtigt und damit korrekt geur-
teilt, meint das Bundesgericht. Auch in 
den übrigen Punkten hat das Kantons-
gericht sein Ermessen bei der Strafzu-
messung nicht missbraucht. Die Höhe 
der Genugtuung erscheint dem Bundes-
gericht ebenfalls angemessen: Die lange 
Deliktsdauer, das kindliche Alter des Se-
xualopfers im Zeitpunkt der Übergrif-
fe und die Tatsache, dass der Vater sei-
nen Sohn unter psychischen Druck ge-
setzt hatte und dieser heute noch unter 
den sexuellen Übergriffen leidet, recht-
fertigt die Zahlung von 20 000 Franken. 

Sozialinfo

Glück oder harte 
Probe?
von Helen Gisler*

Immer mehr Familien leben in 
Patchwork-Situationen. So auch 
 Esther S. (36, Verkäuferin) und ihr 

Lebenspartner Rolf H. (39,  Gärtner). 
Sie  leben mit ihrem  gemeinsamen 
Sohn  Luca (3) in einer Mietwohnung 
inmitten eines familienfreundlichen 
Wohnquartiers. Jedes  Wochenende 
wächst die Kleinfamilie zu einer 
grossen Patchwork-Familie 
zusammen. Dann nämlich reisen die 
Halbgeschwister Sonja (11) und Jonas 
(9) aus erster Ehe von Rolf H. an.

D ie neue Familie hat vor vier 
Jahren  zusammengefunden, 
als Esther und Rolf sich nach 

ihren Scheidungen kennenlernten 
und sich das gemeinsame Kind Luca 
ankündigte. Sie kannten sich zu die-
sem Zeitpunkt knapp ein Jahr. Rück-
blickend beschreibt Esther S.  den vor-
schnellen Zusammenzug als grossen 
Fehler. Das habe  dazu geführt, dass sie 
allzu schnell Erziehungs funktion bei 
Sonja und Jonas übernommen habe. 
Die Kinder hätten sich zunehmend 
ablehnend verhalten und sie nicht 
mehr als Familienmitglied akzeptiert.

In der Schweiz lebt heute  etwa 
 jede siebte Familie als Patchwork- 
Familie zusammen. Dabei sind die 

 Varianten des Zusammenlebens sehr 
vielseitig, denn jede Patchwork-Situa-
tion unterscheidet sich in Zusammen-
setzung und Entstehung. Die Lebens-
form der Patchwork-Familie stellt 
Heraus forderungen an alle  Beteiligten. 
Patentrezepte für das Gelingen gibt es 
nicht. Untenstehende  Überlegungen 
helfen, Hürden zu nehmen:

Unterstützung: Die Gründung 
der Patchwork-Familie kann 
für Kinder mit Unsicherheit 

und Orientierungslosigkeit einher-
gehen. Informieren Sie die Kinder 
über geplante Schritte und über 
Abmachungen, die den Kontakt 
zum andern Elternteil beinhalten. 
Sprechen Sie mit den Kindern 
über deren Gefühle und Sorgen.

Vertrauen schaffen: Der neue 
Partner sollte behutsam 
und langsam auf die Kinder 

zugehen. Erst wenn diese die Gewiss-
heit haben, dass ihre langsam auf-
keimende Zuneigung zum neuen 
 Elternteil keinen Verrat am getrennt 
lebenden Elternteil darstellt, können 
sie sich wirklich auf ihn einlassen.

R ituale pflegen: Kinder leben 
gerne in gewohnten Routinen. 
Dies vermittelt Sicherheit 

und Vertrauen. Behalten sie  geliebte 
Rituale bei. Klare und verlässliche 
Übergabesituationen tragen zur 
Beruhigung und Orientierung bei.

Wertschätzung: Patchwork- 
Situationen gelingen 
besser, wenn die Elternteile 

die Arbeit des jeweils andern 
wertschätzen. Kinder finden sich in 
Veränderungen schneller zurecht, 
wenn sie sich von der Kooperation 
der Erwachsenen getragen fühlen.

D ie Fachstelle für Einzel-, Paar 
und Familienbera tung unter-
stützt Patchwork-Familien 

in ihrer anspruchsvollen Arbeit.

* Helen Gisler ist Paar- und Familientherapeutin 
auf der Fachstelle. Diese ist eine Abteilung des 
Sozialpsychiatrischen Diensts mit Beratungs-
stellen in Goldau (Tel. 041 859 17 37) und 
Pfäffikon (Tel. 055 410 46 44).


